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wertvolles Medium, das wir immer 
wieder in die Hand nehmen kºn-
nen und das uns immer wieder neu 
inspiriert und als eines der ªltes-
ten Kulturg¿ter der Menschheit 
bezeichnet werden darf. 

Danken mºchte ich den Mitarbei-
terinnen, Frau Grºger, die schon 
bisher die B¿cherei ¿ber viele 
Jahre betreut hat und die Auswahl 
der neuen B¿cher getroffen hat, 
sowie Frau Schelkle. Beide haben 
die Vorarbeiten zur Neuerºffnung, 
neben ihren Aufgabenbereichen 
in der  Gemeindeverwaltung, ge-
leistet.
Wir freuen uns, dass wir Frau 
Silvia Weber f¿r das B¿chereiteam 
gewinnen konnten.

Gleichzeitig suchen wir zur Ver-                     
stªrkung noch eine weitere ehren-

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,

endlich war es soweit, am Dienstag, 
den 20. April 2009 hat unsere neu 
ausgestattete Gemeindeb¿cherei 
in der Grundschule Denklingen 
erºffnet.

Viele neue Kinder- und Jugend-
b¿cher warten auf die Leseratten. 
Auch f¿r die Erwachsenen steht 
ein neues Angebot an aktuellen 
B¿chern, Hºrb¿chern und Zeit-
schriften zum Ausleihen bereit.

 Die ¥ffnungszeiten sind:

Dienstag, von 08.00 ï 10.00 Uhr
Donnerstag, von 16.00 ï 18.00 Uhr 
(Wªhrend der Schulferien ist die 

B¿cherei geschlossen)

Das Team, Frau Schelkle und 
Frau Weber, freut sich auf viele 
Besucher.

Mit der neuen, erweiterten 
B¿cherei wollen wir Ihnen die 
Mºglichkeit geben, das Lesen 
wieder mehr zu pflegen und gleich-
zeitig das breitere Angebot einer 
ºffentlichen B¿cherei zu nutzen. 
Insgesamt stehen 2.100 B¿cher, 
davon 220 Neuerscheinungen und 
160 Hºrb¿cher, sowie 5 aktuelle 
Zeitschriften den Leserinnen und 
Lesern zur Verf¿gung.
Pro Person kºnnen maximal            
3 Exemplare bis zu 4 Wochen kos-
tenlos ausgeliehen werden, danach 
muss die Frist verlªngert werden. 

Wir hoffen mit diesem neuen und 
aktuellen Angebot, wieder mehr 
Kinder und Jugendliche, aber vor 
allem auch die Erwachsenen zu 
animieren, dieses Hobby zu pfle-
gen. In jedem Fall wird unsere 
neue B¿cherei die kulturelle Vielfalt 
in unserer Gemeinde bereichern.
Mit zu den ersten, begeisterten 
Gªsten zªhlten am Erºffnungstag 
die Kinder und das Lehrerkollegium 
unserer Grundschule.

Der Slogan ĂLesen bildetñ ent-
hªlt viele Aspekte. Lesen erhºht 
die Fantasie, die Merkfªhigkeit 
und erweitert in jedem Fall den 
Horizont. Das Buch ist ein sehr 

amtlich engagierte Kraft, die bereit 
ist, stundenweise das B¿cherei-
team zu unterst¿tzen.
Wer Lust hat und gerne 1 ï 2 Stun-
den pro Woche mithelfen mºchte, 
ist herzlich eingeladen, sich in der 
Gemeindekanzlei bei Frau Schelkle 
zu melden. 

Ich lade Sie ein, unsere B¿cherei 
zu besuchen.

Ihre

Viktoria Horber

Erste Bürgermeisterin
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Niederschrift

¿ber die 06. Sitzung des Gemeinde-
rats der Gemeinde Denklingen vom 
31.03.2009 im Sitzungssaal des 
Rathauses in Denklingen ï Beginn 
der Sitzung: 19.30 Uhr

Namen der 
Gemeinderatsmitglieder

Schriftf¿hrer: Johann Hartmann

Zur Tagesordnung:

Die Erste B¿rgermeisterin Hor-
ber erºffnet um 19.30 Uhr die 
Sitzung des Gemeinderats und 
stellt die ordnungsgemªÇe und 
fristgerechte Ladung sowie die 
Beschlussfªhigkeit des Gemeinde-
rats fest. 

Des Weiteren erkundigt sie sich 
nach Einwªnden gegen die Tages-
ordnung. Es werden keine vorge-
tragen.

Tagesordnung:

1. Protokollgenehmigung
2. Sanierung des Regenwasser-
 kanals in der OrtsstraÇe 
 ĂAm Schwarzenbachñ
3. Haushalt 2009 
 3.1. Haushaltssatzung u.a.
 3.2. Finanzplan 
4. Gestaltung des Platzes 
 75/8 Epfach 

I. ¥ffentlicher Teil:

8426) Protokollgenehmigung

Das Protokoll des ºffentlichen 
Teils der letzten Gemeinderats-
sitzung wurde den Gemeinderats-
mitgliedern mit der Sitzungsladung 
in Fotokopie ausgehªndigt. Der 
Gemeinderat genehmigt dieses 
Protokoll mit 12 : 0 Stimmen.

8427) Sanierung des Regenwas-
serkanals in der Ortsstra-
Çe ĂAm Schwarzenbachñ 

Zu diesem Tagesordnungspunkt 
ist auch der planende Ingenieur 
Hollmann aus Kaufbeuren an-

wesend. Er hat vor 2 Jahren die 
Sanierung der Kanªle in Epfach 
betreut. Bei dieser Gelegenheit 
wurde festgestellt, dass Haltungen 
des Regenwasserkanals in der 
OrtsstraÇe Am Schwarzenbach 
so stark beschªdigt sind, dass 
¦berschwemmungen und Senk-
ungen stattýnden kºnnen oder 
bereits stattgefunden haben. 
Er hat auf Grund der seiner-
zeitigen Kamerabefahrung ein 
Sanierungskonzept entwickelt, 
das bei der Alternative ĂNeubau 
des gesamten Kanals in offener 
Bauweiseñ 112.000 ú incl. MwSt. 
und bei der Alternative ĂSanierung 
des Regenwasserkanals in ge-
schlossener Bauweiseñ 95.000 ú 
incl. MwSt. kosten w¿rde. Bei der 
geschlossenen Bauweise w¿rde 
ein sog. Inliner eingezogen. Auf 
Grund eines Notebook/Beamer-
Vortrages stellt er dar, wie die 
Haltungen zerstºrt sind. Sowohl 
Herr Hollmann als auch der 
Gemeinderat bef¿rworten in der 
Diskussion die Inlinersanierung, 
weil sie billiger und genauso gut ist; 
auÇerdem ist kein StraÇenaufbruch 
notwendig. 
Der Gemeinderat beschlieÇt mit    
12 : 0 Stimmen, dass Herr Holl-
mann beauftragt wird, auf der Ba-
sis der Alternative zu 95.000 ú die 
Ausschreibung, die Bau¿berwach-
ung und die Rechnungspr¿fung 
durchzuf¿hren. Grundlage f¿r seine 
Honorierung ist der mit ihm be-
stehende Vertrag.
 
8428) Haushalt 2009 ï 

Haushaltssatzung u.a. 

Der Gemeinderat beschlieÇt mit 
12 : 0 Stimmen die nachfolgend 
abgedruckte Haushaltssatzung mit 
den Anlagen: 
Es wird in dieser Ausfertigung 
des Gemeinderatsprotokolls da-
rauf verzichtet, die 30 Seiten des 
beschlossenen Inhalts abzudruck-
en. Der Beschlussinhalt ist in der 
Originalniederschrift abgedruckt, 
die jederzeit im Rathaus der 
Gemeinde Denklingen eingesehen 
werden kann. 

8429) Haushalt 2009 ï Finanzplan 

Der Gemeinderat beschlieÇt mit 
12 : 0 Stimmen den nachfolgend 

Gemeinderatssitzungs-
protokoll

*********************
*********************

anwesend                                                               abwesend
entschuldigt/unentschuldigt 

Erste B¿rger-
meisterin Viktoria 
Horber, Leiterin 
der Sitzung

Ja

Becher Thomas Ja
Brich Werner Ja
Dacher Werner Ja
Eberle Hedwig Nein entschuldigt
FrieÇ Andreas Nein entschuldigt
Gayer Gabriele Ja
Horber Andreas Nein entschuldigt
Kettner Tobias Ja
Klein Meinrad Ja
Martin Wolfgang Ja
Rambach Albert Ja
Rapp Josef Ja
Steger Martin Ja
Wºlfl Regina Ja
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abgedruckten Finanzplan mit den 
Anlagen. 
Es wird in dieser Ausfertigung des 
Gemeinderatsprotokolls darauf 
verzichtet, die 13 Seiten des 
beschlossenen Inhalts abzudruck-
en. Der Beschlussinhalt ist in der 
Originalniederschrift abgedruckt, 
die jederzeit im Rathaus der 
Gemeinde Denklingen eingesehen 
werden kann.

8430) Gestaltung des Platzes
 75/8 Epfach 

Der Gemeinderat beschlieÇt, nach-
dem mit Beschluss vom 03.03.2009 
die Haushaltsmittel hierf¿r zur 
Verf¿gung gestellt worden sind, 
dass die MaÇnahme im Kalender-
jahr 2009 durchzuf¿hren ist. Es ist 
die am 20.01.2009 genehmigte 
Entwurfsplanung zu beachten. Es 
ist eine beschrªnkte Ausschrei-
bung mit 3 Leistungsverzeichnisse 
(1. Stahlbau, 2. Landschafts- und 
Tiefbau, 3. Brunnen) durchzuf¿hr-
en. Bez¿glich des Brunnens nimmt 
der Gemeinderat von der vor-
gelegten Zeichnung Kenntnis. 
Bez¿glich der Elektroanschluss-, 
Elektroverteilungs- und Leuchten-
arbeiten nimmt der Gemeinderat 
davon Kenntnis, dass ein dies-
bez¿gliches Komplettangebot mit 
der LEW derzeit verhandelt wird. 
Alle 4 Gewerke werden nach Vor-
liegen der Ergebnisse im Gemein-
derat in Auftrag gegeben. 

Abstimmungsergebnis 11 : 1 

Damit war der ºffentliche Teil der 
Sitzung beendet. 

Frau Erste B¿rgermeisterin Horber 
erºffnet nach Ausschluss der 
¥ffentlichkeit den nichtºffentlichen 
Teil, zu dem eine gesonderte 
Niederschrift gefertigt wurde. 

Erste B¿rgermeisterin 

Schriftf¿hrer 

Niederschrift

¿ber die 07. Sitzung des Gemeinde-
rats der Gemeinde Denklingen vom 
14.04.2009 im Sitzungssaal des 
Rathauses in Denklingen ï Beginn 
der Sitzung: 19.30 Uhr

Namen der 
Gemeinderatsmitglieder

Schriftf¿hrer: Johann Hartmann

Zur Tagesordnung:

Die Erste B¿rgermeisterin Hor-
ber erºffnet um 19.30 Uhr die 
Sitzung des Gemeinderats und 
stellt die ordnungsgemªÇe und 
fristgerechte Ladung sowie die 
Beschlussfªhigkeit des Gemeinde-
rats fest. 

Des Weiteren erkundigt sie sich 
nach Einwªnden gegen die Tages-
ordnung. Es werden keine vorge-
tragen.

Tagesordnung:
 
1. Protokollgenehmigung 
2. Ausbau der Lorenz-Paul StraÇe 
 2.1. Auftragsvergabe StraÇen- 

 bauarbeiten
 2.2. Auftragsvergabe Ingenieur-
   arbeiten (Leistungsphasen 
   5 ï 8), ¥rtliche Bauleitung, 
   Bauvermessung 
3. Feldwegebau Denklingen 2009
 3.1. Genehmigung des Ver-
   trages mit der Jagdge-
   nossenschaft Denklingen
 3.2. Beauftragung Ingenieurb¿ro 

4. Kommandantenwahl in der 
 FF Denklingen 
 4.1. Bestªtigung des 
   Ersten Kommandanten
 4.2. Bestªtigung des 
   Zweiten Kommandanten
5. Genehmigung des Vertrages 
 zur Betriebsleitung und 
 ïausf¿hrung im Gemeindewald
6. Fªllen eines Baumes vor dem
 Anwesen HauptstraÇe 55a 
 

I. ¥ffentlicher Teil:

8436) Protokollgenehmigung 

Das Protokoll des ºffentlichen Teils 
der letzten Gemeinderatssitzung 

Gemeinderatssitzungs-
protokoll

*********************
*********************

anwesend                                                               abwesend
entschuldigt/unentschuldigt 

Erste B¿rger-
meisterin Viktoria 
Horber, Leiterin 
der Sitzung

Ja

Becher Thomas Ja
Brich Werner Ja
Dacher Werner Ja
Eberle Hedwig Ja
FrieÇ Andreas Ja
Gayer Gabriele Ja
Horber Andreas Ja
Kettner Tobias Ja
Klein Meinrad Ja
Martin Wolfgang Ja
Rambach Albert Ja
Rapp Josef Ja
Steger Martin Ja
Wºlfl Regina Ja
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wurde den Gemeinderatsmitglie-
dern mit der Sitzungsladung in 
Fotokopie ausgehªndigt. Auf den 
Hinweis des Herrn FrieÇ, dass beim 
TOP ĂGestaltung des Platzes 75/8 
Epfachñ das Abstimmungsergebnis 
fehlt, sichert Herr Hartmann zu, 
dass das nachgetragen wird 
(Abstimmungsergebnis 11 : 1).
AnschlieÇend genehmigt der 
Gemeinderat dieses Protokoll mit 
15 : 0 Stimmen. 

8437) Ausbau der Lorenz-Paul-
StraÇe ï Auftragsvergabe 
StraÇenbauarbeiten 

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis 
von der beschrªnkten Ausschrei-
bung der BaumaÇnahme ĂLorenz-
Paul-StraÇeñ und von der Vergabe-
empfehlung des Ing.-B¿ros Wittke, 
das diese mit Schreiben vom 06. 
April 2009 ¿bermittelt hat. Demnach 
ist der wirtschaftlichste Anbieter die 
Fa. Strommer mit 90.242,60 ú 
Brutto. Der Gemeinderat beschlieÇt 
mit 15 : 0 Stimmen, dass der Fa. 
Strommer der Auftrag zu erteilen ist, 
die ausgeschriebenen und ange- 
botenen Leistungen auszuf¿hren. 

8438) Ausbau der Lorenz-Paul-
StraÇe ï Auftragsvergabe 
der Ingenieurarbeiten 

Der Gemeinderat beschlieÇt mit 
14 : 1 Stimmen, dass dem Ing.-
B¿ro Wittke bez¿glich dieser Bau-
maÇnahme folgende Ingenieurleis-
tungen gemªÇ Vertrag zu ¿bertra-
gen sind: 
Ausf¿hrungsplanung, Vorbereitung 
der Vergabe, Mitwirkung bei der 
Vergabe, Bauoberleitung, ºrtliche 
Bauleitung und Bauvermessung. 

8439) Feldwegebau Denklingen 
2009 ï Genehmigung des 

 Vertrages mit der Jagdge-
nossenschaft Denklingen 

Der Gemeinderat genehmigt mit  
14 : 1 Stimmen folgenden Vertrag: 

Vereinbarung 
zwischen 

der Jagdgenossenschaft 
Denklingen 

und 
der Gemeinde Denklingen, 
vertreten durch die Erste 
B¿rgermeisterin Horber: 

Ä 1 
Die Gemeinde Denklingen 
verpþichtet sich, folgende 
Wegebau- und -unterhaltungs-
maÇnahmen vorzunehmen: 
Feldweg Fl. Nr. 3602/2, Gemar-
kung Denklingen: Ausbau, Kies-
tragschicht 4,50 m Breite, bitumi-
nºse Befestigung 3 m breit und 
7 cm dick, 60 cm frostsichere 
Tragschicht; Ausbaulªnge gemªÇ 
zur Verf¿gung stehender Mittel 
(34.000 EUR = 75 %) 

Ä 2 
Die Gemeinde Denklingen ¿ber-
nimmt folgende Kosten: 25 v. H. 

Ä 3 
Die Jagdgenossenschaft Denk-
lingen ¿bernimmt folgende Ver-
pþichtungen: 

(1) Sie erkennt an, dass sie in 
Vertretung der Beteiligten im 

 Sinne von Art. 54 Abs. 3 Satz 1 
 Bayer. StraÇen- und Wege-

gesetz handelt und deren
 Verpþichtungen vollstªndig 

¿bernimmt. 

(2) Sie erkennt an, dass sie die 
 nach Abzug des Gemeinde-
 anteils nach Ä 2 verbleibenden 
 sªchlichen Aufwendungen 

dieser Bau- und Unterhaltungs-
kosten zu tragen hat. Die 
Vertragspartner nehmen zur 
Kenntnis, dass die beiden 
Betreibergesellschaften der 
Windkraftanlagen jeweils 2.000 
EUR zum Ausbau beitragen. 

Ä 4 
Die Jagdgenossenschaft 
Denklingen stimmt entsprechend 
Art. 54 Abs. 3 Satz 4 Bayer. 
StraÇen- und Wegegesetz den 
MaÇnahmen nach Ä 1 dieser 
Vereinbarung ausdr¿cklich zu. 

Ä 5 
Die Zahlungen nach Ä 3 Abs. 2 
dieser Vereinbarung sind 
2 Wochen nach Rechnungs-
stellung durch die Gemeinde 
Denklingen fªllig. Die Gemeinde 
Denklingen wird nur eine 
Rechnung nach Abschluss der 
MaÇnahme stellen. 

Ä 6 
Die Gemeinde Denklingen 
hat freie Hand bei der 
Durchf¿hrung der Bau- und 
UnterhaltungsmaÇnahmen; 
sie ¿bernimmt die Bauleitung. 

Ä 7 
Die Vertreter der Jagdgenossen-
schaft Denklingen versichern, dass 
ihre oben genannten Ausgaben auf 
ordnungsgemªÇen Beschl¿ssen 
einer beschlussfªhigen General-
versammlung beruhen. 

8440) Feldwegebau Denklingen 
2009 ï Beauftragung 
Ingenieurb¿ro 

Der Gemeinderat beschlieÇt 
mit 15 : 0 Stimmen, dass die 
ingenieurmªÇige Betreuung der 
BaumaÇnahme, die mit o.a. Vertrag 
beschlossen worden ist, durch das 
Ing.-B¿ro Buchner aus DieÇen 
a. Ammersee auszuf¿hren ist. 
Abrechnungsgrundlagen sollen 8 % 
der Bausumme pauschal sein (alles 
inklusive, auch Nebenkosten). 

8441) Kommandantenwahl in der 
 FF Denklingen ï 

Bestªtigung des Ersten 
Kommandanten 

GemªÇ Art. 8 Abs. 4 und 5 Bayer. 
Feuerwehrgesetz wird Herr Herbert 
Negele in seinem Amt bestªtigt.
 
Abstimmungsergebnis 15 : 0 

8442) Kommandantenwahl in 
der FF Denklingen ï 

 Bestªtigung des Zweiten 
Kommandanten 

GemªÇ Art. 8 Abs. 4 und 5 Bayer. 
Feuerwehrgesetz wird Herr J¿rgen 
Waldhºr in seinem Amt bestªtigt. 

Abstimmungsergebnis 15 : 0 

8443) Genehmigung des 
 Vertrages zur Betriebs-

leitung und ïausf¿hrung 
im Gemeindewald 

Das Amt f¿r Landwirtschaft 
und Forsten F¿rstenfeldbruck 
¿bersandte mit Schreiben vom 
18.03.2009 den Entwurf des 
Vertrages zur Betriebsleitung und 
ïausf¿hrung im Gemeindewald. 
Grundlage dieses Vertrages 
sind die staatlichen Vorschriften 
¿ber die Bewirtschaftung der 
Kºrperschaftswaldungen. 
Der Gemeinderat beschlieÇt mit   
15 : 0 Stimmen, dass dieser Vertrag 
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abgeschlossen werden und dass 
keine private Organisation damit 
beauftragt werden soll. 

8444) Fªllen eines Baumes 
 vor dem Anwesen 

HauptstraÇe 55a 

Die Ehegatten Karin und Michael 
KºÇl haben einen Teil des 
ºffentlichen Grundst¿cks, nach 
R¿cksprache mit der Gemeinde, 
eingezªunt. Innerhalb dieser Flªche 
beýnden sich zwei Linden. Frau 
KºÇl beantragt, den im s¿dlichen 
Bereich stehenden Baum (der 
kleinere der beiden) zu fªllen, da 
seine Bl¿ten, Fr¿chte und im Herbst 
die Blªtter den Ablauf und Filter des 
darunterliegenden Gartenteichs 
stªndig verunreinigen und damit 
den Fischen schaden w¿rden. Die 
anfallenden Arbeiten w¿rden von 
der Familie KºÇl ¿bernommen 
werden. Sie ist bereit, auf ihren 
Kosten wieder einen Laubbaum 
zu pþanzen, der allerdings weniger 
Abwurf verursacht. Im Gemeinderat 
wird vor allem angesprochen, dass 
die Gefahr von Bezugsfªllen nicht 
zu vermeiden ist. Frau Wºlþ wirft 
ein, dass es sich hier um eine 
Silberlinde handelt und diese oh-
nehin schªdlich f¿r Insekten ist. Ggf. 
sollen beide Bªume gefªllt werden. 
Die Familie KºÇl w¿rde neue, 3 m 
hohe Bªume nachpþanzen. 

Der Gemeinderat beschlieÇt mit 
12 : 3 Stimmen, dass dem Antrag 
der Familie KºÇl zugestimmt wird. 
Dieser Beschluss beinhaltet jedoch 
nur die Fªllung und Nachpþanzung 
1 Baumes. Die Nachpþanzung geht 
auf Kosten der Familie KºÇl.

Damit war der ºffentliche Teil der 
Sitzung beendet. 

Frau Erste B¿rgermeisterin Horber 
erºffnet nach Ausschluss der 
¥ffentlichkeit den nichtºffentlichen 
Teil, zu dem eine gesonderte 
Niederschrift gefertigt wurde. 

Erste B¿rgermeisterin 

Schriftf¿hrer 

Der Gemeinderat hat f¿r sich in 
seiner Klausurtagung folgendes 
festgelegt:

Å Die Arbeit des Gemeinderates 
ist von gegenseitigem Respekt 
geprªgt. Jeder Gemeinderat ist 
dem Gemeinwohl und seinem 
Gewissen verpflichtet.

Å Die Argumente jedes Einzel-
nen werden respektiert. 
Mehrheitsentscheidungen 
werden gemeinschaftlich nach 
auÇen vertreten.

Å Der Gemeinderat erarbei-
tet strategische Ziele und 
setzt Meilensteine um den 
Erreichungsgrad der Ziele 
¿berpr¿fen zu kºnnen.

Å Gemeinderat und Verwaltung 
arbeiten gemeinsam an der Er-
reichung der Ziele. F¿r eine 

 Meinungsbildung ist ein umfang-
 reicher Informationsfluss Vor-

aussetzung. Die Kompetenz 
und das Verantwortungsbe-
wusstsein werden gegenseitig 
anerkannt.

Die B¿rger werden verstªrkt 
in die Meinungsbildung einge-
bunden. Die ¥ffentlichkeit wird 
transparent und zeitnah ¿ber 
Entscheidungsprozesse und die 
Entscheidung informiert.

1. Allgemeines zur RechtmªÇig-
 keit des Gemeindehandelns 

1.1. Art. 56 Abs. 1 Satz 1
 Gemeindeordnung

 ĂDie gemeindliche Verwal-
tungstªtigkeit (Gemeinderat 
+ Gemeindeverwaltung) 
muss (!) mit der Verfassung 
und den Gesetzen in 
Einklang stehen. 

1.2. Art. 59 Abs. 2 
Gemeindeordnung

 ĂHªlt der erste B¿rger-
meister Entscheidungen 
des Gemeinderats é f¿r 
rechtswidrig, so hat (!) 
er sie zu beanstanden, 
ihren Vollzug auszusetzen 
und, soweit erforderlich, 
die Entscheidung der 
Rechtsaufsichtsbehºrde 
(Landratsamt) herbei-
zuf¿hren. 

2. Rechtliche Vorgaben f¿r die 
Gemeinden bei der Vergabe 
von Auftrªgen 

2.1. Ä 31 der Kommunalhaus-
haltsverordnung (KommHV)

 (1) Der Vergabe von 
Auftrªgen muss eine 
ºffentliche Ausschreibung 
vorausgehen, sofern nicht 
die Natur des Geschªfts 
oder besondere Umstªnde 
eine beschrªnkte Aus-
schreibung oder eine 
freihªndige Vergabe 
rechtfertigen. 

 (2) Bei der Vergabe von 
 Auftrªgen und dem Ab-

schluss von Vertrªgen sind 
die Vergabegrundsªtze 
anzuwenden, die das 
Staatsministerium des 
Innern im Einvernehmen 
mit dem Staatsministerium 
der Finanzen bekanntgibt. 

Selbstverstªndnis des 
Gemeinderates

Notiz ¿ber die Rechtslage 
bei Ausschreibungen bzw. 
Auftragsvergaben
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2.2. ĂVerbindlicheñ Vergabe-
grundsªtze nach

 Ä 31 Abs. 2 KommHV ï 
 Auszug

2.2.1. Die Teile A, B und C der 
 Vergabe- und Vertrags-
 ordnung f¿r Bauleis-

tungen (VOB) sind (!) 
anzuwenden. 

2.2.2. Wann kann statt einer
 ºffentlichen Ausschrei-

bung eine beschrªnkte 
Ausschreibung oder 
eine reihªndige Vergabe 
durchgef¿hrtwerden: 

2.2.2.1. Allgemein 
2.2.2.1.1. Beschrªnkte 
       Ausschreibung 
 300.000 EUR im Tiefbau 
 150.000 EUR f¿r Roh-
 bauarbeiten im Hochbau 
 75.000 EUR f¿r Ausbau-
 gewerke im Hochbau 

sowie f¿r Pþanzungen 
2.2.2.1.2. Freihªndige Vergabe 
 30.000 EUR 
2.2.2.2. Wegen der Wirt-
    schaftskrise: Nur in 
    den Jahren 2009 und 
    2010 geltend
2.2.2.2.1. Beschrªnkte 
       Ausschreibung 

1.000.000 EUR 
2.2.2.2.2. Freihªndige 
       Vergabe 
 100.000 EUR 
2.2.3. Pþichten bei der 

Beschrªnkten Aus-
schreibung (gelten 
immer, auch 2009 und 
2010): 

2.2.3.1. Erkundung des 
    Marktes durch form-
    lose Information der  
    Fachºffentlichkeit ¿ber 
    grºÇere Bauvorhaben 
    in regionalen Tages-
    zeitungen oder 
    anderen geeigneten 
    Medien und Auffor-
    derung an Bauýrmen, 
    ihr Interesse an der 
    Beteiligung zu 
    bekunden. 
2.2.3.2. Aufforderung von 
    mindestens drei 
    bis acht Bewerbern
    zur Abgabe eines
    Angebots, abhªngig 
    von Marktsituation 
    und Auftragswert 

2.2.3.3. Ausreichende Streu-
 ung der Aufforderung-
 en (aus anderen Ge-
 meinden und anderen 
 Landkreisen) und 
 regelmªÇiger Wechsel 
 der Bewerber 

2.2.3.4. Vermeidung von Mani-
 pulation und 
 Korruption durch 
 entsprechende 
 MaÇnahmen: 

Die Gemeinden haben durch 
geeignete MaÇnahme ein kor-
rektes Verhalten aller an der 
Vergabe Beteiligten, einen ge-
sunden und uneingeschrªnkten 
Wettbewerb und die Vergabe auf 
das wirtschaftlichste Angebot 
sicherzustellen. 

Um Manipulationen im Verding-
ungswesen zu verhindern bezieh-          
ungsweise mºglichst zu er-
schweren, m¿ssen die Vergabe- 
und Vertragsordnung bzw. die 
Verdingungsordnungen strikt  be-       
achtet werden und die hierf¿r 
erforderlichen organisatorischen 
MaÇnahmen getroffen werden. 
Die Gemeinden haben insbe-
sondere daf¿r zu sorgen, dass 
mit Vergabeangelegenheiten qua-      
liýzierte Beschªftigte befasst 
werden, die fachlich fortzubilden 
sind. 

Bei Auftragsvergaben soll mºg-
lichst auch in den Fªllen, in denen 
eine Beschrªnkte Ausschreibung 
zulªssig wªre, die ¥ffentliche Aus-
schreibung gewªhlt werden. 

2.2.4. Freihªndige Vergabe
2.2.4.1. Auch bei der frei-
   hªndigen Vergabe 
   soll ein Wettbewerb 
   die Regel sein. 
   Auch hier bleibt 
   der Auftraggeber 
   daher grundsªtzlich 
   verpþichtet, mehrere 
   Angebote, in der 
   Regel wenigstens drei, 
    einzuholen. 
2.2.4.2. 2009, 2010: 
    Es ist verbindlich die 
    ex-post-Verºffent-
    lichung vor ge-
    schrieben (sh. www.
    auftraege.bayern.de). 

3. Informationen zur Situation in 
der Gemeinde Denklingen

 
3.1. Auf Grund der umfang-

reichen Debatten in letz-
ter Zeit ist es wohl so, 
dass es verschiedenen 
Gemeinderatsmitgliedern 
nicht um die Art der 
Ausschreibung geht, 
sondern um den Wunsch, 
dass ¿berhaupt nicht 
ausgeschrieben wird. 

3.2. Bei vielen Ausschreibungen 
kann eine einheimische 
Firma gar nicht zum Zug 

 kommen, weil etliche 
Gewerke bei uns gar nicht 

 vertreten sind (z.B. Asphalt-
bau, Landschaftsbau). 

3.3. Die Gemeinde Denklingen 
erteilt viele Auftrªge ohne 
Ausschreibung (vgl. Kanal- 
und Wasserhausanschl¿sse 
herstellen) an einheimische 
Firmen. 

3.4. Leider vergibt man bei 
Ablehnung einer ¥ffent-
lichen Ausschreibung die 
Chance, eine Firma zu 
ýnden, die gerade Arbeit 
sucht und deswegen 
g¿nstiger anbieten kann. 
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Anlage 5 zu Ä 19 Abs.1 EuWO
Gemeinde
Denklingen
Zutreffendes bitte ankreuzen | oder in Druckschrift ausf¿llen

BEKANNTMACHUNG
¿ber das Recht auf Einsicht in das Wªhlerverzeichnis

und die Erteilung von Wahlscheinen
f¿r die Wahl zum Europªischen Parlament am 07. Juni 2009

1. Das Wªhlerverzeichnis f¿r die Wahl zum Europªischen Parlament

der Wahlbezirke der Gemeinde
Denklingen

wird in der Zeit vom 18.05.2009 bis 22.05.2009

wªhrend der allgemeinen ¥ffnungszeiten

von 08.00 Uhr         bis 12.00Uhr

(Dienststelle, Anschrift, Zimmer-Nr.)1)

Gemeinde Denklingen, HauptstraÇe 23, 86920 Denklingen, I. Stock

f¿r Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollstªn-
digkeit der zu seiner Person im Wªhlerverzeichnis eingetragenen Daten ¿berpr¿fen. Sofern ein Wahlberechtigter 
die Richtigkeit oder Vollstªndigkeit der Daten von anderen im Wªhlerverzeichnis eingetragenen Personen ¿berpr¿-
fen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollstªndigkeit des Wªh-
lerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf ¦berpr¿fung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberech-
tigten, f¿r die im Melderegister ein Sperrvermerk gemªÇ den Ä 21 Abs. 5 des Melderechtsrahmengesetzes ent-
sprechenden Vorschriften der Landesmeldegesetze eingetragen ist.

Das Wªhlerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren gef¿hrt; die Einsicht ist durch ein Datensichtgerªt 
mºglich.

Wªhlen kann nur, wer in das Wªhlerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wªhlerverzeichnis f¿r unrichtig oder unvollstªndig hªlt, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor 
der Wahl, spªtestens am
(16. Tag vor der Wahl)

22.05.2009 bis 12.00 Uhr bei

(Dienststelle, Anschrift, Zimmer-Nr.)

Gemeinde Denklingen, HauptstraÇe 23, 86920 Denklingen, I. Stock Einspruch einlegen.

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklªrung zur Niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wªhlerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spªtestens zum 17.05.2009 eine Wahl-
benachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Ein-
spruch gegen das Wªhlerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht aus¿-
ben kann. Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wªhlerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in dem Landkreis Landsberg am Lech

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Landkreises
oder
durch Briefwahl

teilnehmen.

1) Wenn mehrere Einsichtsstellen eingerichtet sind, diese und die jeder Einsichtsstelle zugeteilten Ortsteile oder dgl. oder die Num-
mern der Wahlbezirke angeben.
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5. Einen Wahlschein erhªlt auf Antrag
5.1 ein in das Wªhlerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2 ein nicht in das Wªhlerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wªhlerverzeichnis bei 
Deutschen nach Ä 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsb¿rgern nach Ä17a Abs. 2 der Europawahl-
ordnung bis zum 17.05.2009 oder die Einspruchsfrist gegen das Wªhlerverzeichnis nach Ä 21 Abs. 1 der Eu-
ropawahlordnung bis zum 22.05.2009 versªumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen nach Ä 17 Abs. 1 
der Europawahlordnung, bei Unionsb¿rgern nach Ä 17a Abs. 2 der Europawahlordnung oder der Einspruchs-
frist nach Ä 21 Abs. 1 der Europawahlordnung entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss des 
Wªhlerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehºrde gelangt ist.

Wahlscheine kºnnen von in das Wªhlerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 05.06.2009, 18 Uhr,
(Dienststelle, Anschrift, Zimmer-Nr.)

bei Gemeinde Denklingen, HauptstraÇe 23, 86920 Denklingen, I. Stock
m¿ndlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden.

Im Falle nachweislich plºtzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumut-
baren Schwierigkeiten mºglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis 
zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wªhlerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte kºnnen aus den unter 5.2 Buchstabe a) bis c) ange-
gebenen Gr¿nden den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.

Wer den Antrag f¿r einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Per-
son bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhªlt der Wahlberechtigte

- einen amtlichen Stimmzettel,

- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag

- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zur¿ckzusenden ist, versehenen roten Wahlbrief-
umschlag und

- ein Merkblatt f¿r die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen f¿r einen anderen ist nur mºglich, wenn die Berechtigung 
zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die be-
vollmªchtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehºrde vor Empfang-
nahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmªchtigte Person auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wªhler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die 
angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spªtestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform ausschlieÇlich 
von der Deutschen Post AG 2) unentgeltlich befºrdert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle 
abgegeben werden.

Ort, Datum Die Gemeindebehºrde

Denklingen, 21.04.2009

2) GemªÇ Ä 4 des Europawahlgesetzes in Verbindung mit Ä 36 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes amtlich bekannt gemachtes Postun-
ternehmen einsetzen.

5. Einen Wahlschein erhªlt auf Antrag
5.1 ein in das Wªhlerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2 ein nicht in das Wªhlerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wªhlerverzeichnis bei 
Deutschen nach Ä 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsb¿rgern nach Ä17a Abs. 2 der Europawahl-
ordnung bis zum 17.05.2009 oder die Einspruchsfrist gegen das Wªhlerverzeichnis nach Ä 21 Abs. 1 der Eu-
ropawahlordnung bis zum 22.05.2009 versªumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen nach Ä 17 Abs. 1 
der Europawahlordnung, bei Unionsb¿rgern nach Ä 17a Abs. 2 der Europawahlordnung oder der Einspruchs-
frist nach Ä 21 Abs. 1 der Europawahlordnung entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss des 
Wªhlerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehºrde gelangt ist.

Wahlscheine kºnnen von in das Wªhlerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 05.06.2009, 18 Uhr,
(Dienststelle, Anschrift, Zimmer-Nr.)

bei Gemeinde Denklingen, HauptstraÇe 23, 86920 Denklingen, I. Stock
m¿ndlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden.

Im Falle nachweislich plºtzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumut-
baren Schwierigkeiten mºglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis 
zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wªhlerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte kºnnen aus den unter 5.2 Buchstabe a) bis c) ange-
gebenen Gr¿nden den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.

Wer den Antrag f¿r einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Per-
son bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhªlt der Wahlberechtigte

- einen amtlichen Stimmzettel,

- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag

- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zur¿ckzusenden ist, versehenen roten Wahlbrief-
umschlag und

- ein Merkblatt f¿r die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen f¿r einen anderen ist nur mºglich, wenn die Berechtigung 
zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die be-
vollmªchtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehºrde vor Empfang-
nahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmªchtigte Person auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wªhler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die 
angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spªtestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform ausschlieÇlich 
von der Deutschen Post AG 2) unentgeltlich befºrdert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle 
abgegeben werden.

Ort, Datum Die Gemeindebehºrde

Denklingen, 21.04.2009

2) GemªÇ Ä 4 des Europawahlgesetzes in Verbindung mit Ä 36 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes amtlich bekannt gemachtes Postun-
ternehmen einsetzen.

Die Briefwahlunterlagen kºnnen auch online unter www.denklingen.de beantragt werden. 

http://www.denklingen.de
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Folgende  nderungen haben sich 
seit dem letzten Mitteilungsblatt 
ergeben:

Seit 16.04.2009 verstªrkt die 
Verwaltungsfachangestellte Birgit 
Jost aus Hofstetten das Team im 
Rathaus. Sie ist 28 Jahre alt und 
wird nur am Donnerstagvormittag 
arbeiten. Wir haben einen neuen 
Geschªftsverteilungsplan entwi-
ckelt; Frau Jost wird ¿berwiegend 
im Bauamt tªtig sein. 

Bei den Reinigungsfrauen haben 
wir folgende Einstellungen vorge-
nommen:

Å Rathaus: Nicole Stadler, 
RaiffeisenstraÇe 1, 
Denklingen

Å Schule: Ursula Rambach, 
Forchau 8, Epfach 

 (nur Freitagnachmittag)

Es besteht ein dringendes 
Bed¿rfnis, die im Landkreis Lands-
berg am Lech organisierten Ver-
anstaltungen, die durch eine 
Gestattung nach Ä 12 Gaststªtten-
gesetz  (vor¿bergehende Gestat-
tung/Schankerlaubnis) genehmigt 
werden, zum Schutz der Jugend 
einheitlich zu regeln. 

Wir geben deshalb noch einmal
bekannt, dass in der Gemeinde
Denklingen das Veranstaltungs-
ende spªtestens auf 03.00 Uhr
festgelegt wird.

Um wichtige Fragen bei Ver-
anstaltungen, die insbesondere 
Jugendliche ansprechen, rechtzei-
tig abklªren und alle Stellen wie z.B. 
Landratsamt und Polizeiinspektion 
rechtzeitig informieren zu kºn-
nen, bitten wir die Organisatoren, 
die Veranstaltungen mindestens             
2 Wochen vorher bei der Gemeinde 
Denklingen anzumelden.

Auf Grund der bevorstehenden 
Mªharbeiten auf den neuen Fried-
hºfen in Denklingen und Epfach bit-
ten wir die Grabbesitzer, hinter den 
Grabsteinen keine Vasen, Rechen 
und dergleichen abzulegen.

Es ist auÇerdem nicht angebracht, 
hinter den Urnenwªnden Unrat 
abzulegen. Bitte nehmen Sie 
Pflanzbehªlter wieder mit nach 
Hause und entsorgen Sie sie ord-
nungsgemªÇ!

Auch wird dringend gebeten, die 
T¿ren zu den Friedhºfen geschlos-
sen zu halten, um Verunreinigungen 
durch Hundekot etc. zu vermeiden!

Das Befahren der neuen Fried-
hofsstufen im alten Friedhof ist 
nicht erlaubt. Um unsere neuen 
Friedhofsstufen lange zu erhalten, 
bitten wir, diese Vorgabe einzuhal-
ten. 

Beim Fundamt der Gemeinde 
Denklingen wurde folgendes abge-
geben:

1 Haust¿rschl¿ssel
1 Schl¿sselbund
1 Herrenfahrrad

Die rechtmªÇigen Eigent¿mer 
dieser Fundgegenstªnde kºnnen 
sich bei der Gemeinde Denklingen 
melden.

In unserer B¿cherei bieten wir 
B¿cher und Hºrb¿cher f¿r Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene an.

AuÇerdem liegen folgende 
Zeitschriften auf:

ĂBrigitteñ
ĂEltern Familyñ
ĂMein schºner Gartenñ
ĂStiftung Warentestñ
ĂSchºner Wohnenñ

Die aktuelle Ausgabe dieser 
Zeitschriften liegt in der B¿cherei 
zum Lesen auf. 
Die ªlteren Ausgaben kºnnen auch 
gerne entliehen werden.

Wir bieten viele Kinder- und 
Jugendbuchserien wie z.B.

ĂLeselºwenñ, ĂHexe Lillyñ, 
ĂTeufelskickerñ, ĂDie drei ???ñ, 
ĂF¿nf Freundeñ, ĂPettersen 
und Fundusñ, ĂDas magische 
Baumhausñ, sowie zahlreiche 
Serien von Cornelia Funke an.

Ausgaben dieser Serien sind 
sowohl als B¿cher wie auch als 
Hºrb¿cher in unserer B¿cherei 
vorhanden.

F¿r Erwachsene stehen u.a. fol-
gende aktuellen Hºrb¿cher zum 
Ausleihen bereit.

Daphne du Maurier ĂWenn die 
Gondeln Trauer tragenñ, Elizabeth 
George ĂAm Ende war die Tatñ, 
John Grisham ĂTouchtownñ, 
Haseini ĂDrachenlªuferò

und als B¿cher f¿r Erwachsene u.a.

Isabel Allende ĂInes meines Herzensò
Henning Mankel ĂItalienische Schuheò
Doris Dºrrie ĂUnd was wird aus mirò
Ken Follett ĂTore der Weltò
Stephan King ĂWahnñ

Sªmtliche B¿cher und Hºrb¿cher 
kºnnen f¿r die Dauer von                     
4 Wochen ausgeliehen werden.  
Auf Wunsch kann die Ausleihfrist 
nochmals auf 4 Wochen verlªng-
ert werden. Bereits ausgeliehene 
B¿cher kºnnen vorbestellt werden.

Wir laden alle groÇen und kleinen 
Leser in unsere B¿cherei ein.

Sie erreichen die B¿cherei barri-
erefrei ¿ber den Pausenhof der 
Schule.

Gemeindeb¿cherei 
Denklingen

Personalsituation in der 
Gemeinde Denklingen

Vereinsfeste

Friedhºfe

Friedhofsstufen in 
Denklingen

Fundamt
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Vorbehaltlich der Erteilung schrift-
licher Grundsteuerbescheide 2009 
wird hiermit gemªÇ Ä 27 Abs. 3 des 
Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 
07.08.1973 (Bundesgesetzblatt 
[BGBl.] I, Seite 965), geªndert durch 
die Gesetze vom 14.12.1976 (BGBl. 
I, S. 3341), vom 23.09.1990 (BGBl. 
II, Seite 885), vom 13.09.1993 
(BGBl. I, S. 1569), vom 27.12.1993 
(BGBl. I, S. 2378, 1994 I, S. 2439), 
vom 14.09.1994 (BGBl. I, S. 2325), 
vom 29.10.1997 (BGBl. I, S. 2590), 
vom 19.12.1998 (BGBl. I, S. 3836), 
vom 22.12.1999 (BGBl. I, S. 2601) 
und vom 19.12.2000 (BGBl. I, S. 
1790) die Grundsteuer f¿r das 
Kalenderjahr 2009 in gleicher Hºhe 
wie im Vorjahr festgesetzt. Dies be-
deutet, dass die Steuerpþichtigen, 
die keinen Grundsteuerbescheid 
2009 erhalten, im Kalenderjahr 
2009 die gleiche Grundsteuer wie 
im Kalenderjahr 2008 zu entrichten 
haben. F¿r diese treten mit dem Tag 
der ºffentlichen Bekanntmachung 
die gleichen Rechtswirkungen ein, 
wie wenn ihnen an diesem Tag 
ein schriftlicher Steuerbescheid 
f¿r 2009 zugegangen wªre. 
Die Grundsteuer wird zu je ı 
ihres Jahresbetrages am 15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11.2009, 
vorbehaltlich einer anderen 
getroffenen Regelung, fªllig. Die 
Grundsteuerbescheide und die 
Begr¿ndung hierzu kºnnen bei 
der Gemeinde Denklingen, Haupt-
straÇe 23, 86920 Denklingen, 
eingesehen werden. Diese 
ºffentliche Grundsteuerfestsetzung 
gilt zwei Wochen nach dem Tag 
der Verºffentlichung als bekannt 
gegeben. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Steuerfestsetzung 
kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe entweder 
Widerspruch eingelegt (siehe 1.) 
oder unmittelbar Klage erhoben 
(siehe 2.) werden. 

1. Wenn Widerspruch eingelegt
wird:
Der Widerspruch ist schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der 
Gemeinde Denklingen in 86920 
Denklingen, HauptstraÇe 23, 
einzulegen. Sollte ¿ber den 
Widerspruch ohne zureichenden 
Grund in angemessener Frist 
sachlich nicht entschieden 
werden, so kann Klage bei dem 
Bayerischen Verwaltungsgericht 
in M¿nchen, Postfachanschrift: 
Postfach 200543, 80005 M¿nchen, 
Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 
M¿nchen, schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschªftsstelle dieses Ge-
richts erhoben werden. Die Klage 
kann nicht vor Ablauf von drei 
Monaten seit der Einlegung des 
Widerspruchs erhoben werden, au-
Çer wenn wegen besonderer Um-
stªnde des Falles eine k¿rzere Frist 
geboten ist. Die Klage muss den 
Klªger, den Beklagten (Gemeinde 
Denklingen) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begr¿ndung 
dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der ange-
fochtene Bescheid soll in Urschrift 
oder in Abschrift beigef¿gt werden. 
Der Klage und allen Schriftsªtzen 
sollen Abschriften f¿r die ¿brigen 
Beteiligten beigef¿gt werden. 

2. Wenn unmittelbar Klage
erhoben wird:
Die Klage ist bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht in M¿nchen, 
Postfachanschrift: Postfach 200543, 
80005 M¿nchen, Hausanschrift: 
Bayerstr. 30, 80335 M¿nchen, 
schriftlich oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Ge-
schªftsstelle dieses Gerichts zu 
erheben. Die Klage muss den 
Klªger, den Beklagten (Gemeinde 
Denklingen) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begr¿ndung 
dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Ur-
schrift oder in Abschrift beigef¿gt 
werden. Der Klage und allen 
Schriftsªtzen sollen Abschriften f¿r 
die ¿brigen Beteiligten beigef¿gt 
werden. 

Hinweise zur Rechts-
behelfsbelehrung:

- Durch das Gesetz zur 
 nderung des Gesetzes 
zur Ausf¿hrung der Verwal-
tungsgerichtsordnung vom 
22.06.2007 (GVBl. Seite 
390) wurde im Bereich des 
Kommunalabgabenrechts 
ein fakultatives Wider-
spruchsverfahren eingef¿hrt, 
das eine Wahlmºglichkeit 
erºffnet zwischen Wider-
spruchseinlegung und 
unmittelbarer Klageerhebung. 

- Widerspruchseinlegung und 
Klageerhebung durch E-Mail ist 
unzulªssig. 

- Kraft Bundesrechts ist bei 
Rechtsschutzantrªgen zum 
Verwaltungsgericht seit 
01.07.2004 grundsªtzlich 
ein Geb¿hrenvorschuss zu 
entrichten. 

Denklingen, 23.04.2009 
Gemeinde Denklingen 
Breibinder 

angeheftet:....................................
abgenommen: ..............................

Festsetzung und Entrich-
tung der Grundsteuer f¿r 
das Kalenderjahr 2009
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Keine Ferien f¿r Lebensretter!

ĂDer Blutbedarf in Bayern macht 
keinen Urlaubñ, mahnt Dr. Franz 
Weinauer,  rztlicher Direktor und 
Vorsitzender der Geschªftsf¿hrung 
des Blutspendedienstes des BRK, 
vor Beginn der Pfingstferien. Pro 
Tag werden in Bayern rund 2.500 
Blutkonserven f¿r Patienten an 
Bayerns Krankenhªusern und 
Kliniken gebraucht. 

Dr. Franz Weinauer: ĂHauptem-
pfªnger von Blutprodukten sind vor 
allem Krebspatienten, zum Beispiel 
Leukªmie-Kranke, deren eigene 
Blutproduktion wegen der Therapie 
lahmgelegt ist. Danach folgen 
Herzerkrankte, dann Menschen, 
die an Magen-Darm-Erkrankungen 
leiden.ñ Diese Patienten sind auf 
eine kontinuierliche Blutversorgung 
angewiesen, denn ihre Therapie 
darf nicht unterbrochen werden, 
nur weil Ferienzeit ist. Deshalb 
ruft der Blutspendedienst des 
Bayerischen Roten Kreuzes auch 
in den Pfingstferien die Bayerische 
Bevºlkerung zum Blutspenden auf. 

Nahezu flªchendeckend ver-
anstaltet er Termine in ganz 
Bayern.  Blutspenden kann jeder 
gesunde Mensch zwischen 18 
und 69 Jahren (Erstspender 
nur bis zum 60.Geburtstag). 
Informationen, wann und wo 
Blutspendetermine stattfinden, 
sind unter der kostenlosen Hotline 
des Blutspendedienstes 0800 ï 11 
949 11 zwischen 7:30 Uhr und 
18:00 Uhr oder im Internet unter 
www.spende-blut.com abfragbar.

Do., 07.05.09 Reichling, 
Mehrzweckhalle, KeltenstraÇe 20 
16.00 - 20.00 Uhr

Mi., 20.05.09 Lengenfeld, 
Mehrzweckhalle, Am Wehrbach 24 
17.00 ï 20.00 Uhr

Fr., 22.05.09 Landsberg, 
Realschule, PlatanenstraÇe 2  
16.00 ï 20.00 Uhr
und

Rotes Kreuz

Die Lechwerke (LEW) kommen 
nach Denklingen: Die nªchste LEW-
Energieberatung vor Ort findet statt 
am Donnerstag, 07.05.2009 von 
13.30 ï 19.00 Uhr im Rathaus von 
Denklingen. 

LEW-Energieberater Anton Adel-
warth informiert Haus- und Wohn-
ungsbesitzer, Bauherren und 
Renovierer sowie alle anderen 
Interessierten ausf¿hrlich ¿ber den 
effizienten Umgang mit Energie.

Der LEW-Fachmann erklªrt, wie sich 
der Energiebedarf f¿r das Heizen 
und die Warmwasserversorgung 
durch intelligentes Bauen und 
Renovieren sp¿rbar senken 
lªsst. Er zeigt, was eine gute 
Wªrmedªmmung f¿r die Umwelt 
und den Geldbeutel leistet.

Zu weiteren Schwerpunkten der 
Energieberatung zªhlen die Warm-
wasserbereitung durch Sonnenkol-
lektoren sowie der Einsatz von 
Photovoltaikanlagen und Wªrme-
pumpen.

Wertvolle Energiespartipps und 
eine computergest¿tzte Beratung 
rund um die LEW-Stromprodukte 
ergªnzen das Informationsangebot. 
Und wer seine letzte Rechnung mit-
bringt, erfªhrt auf den Cent genau, 
welches Angebot der Lechwerke 
am besten f¿r ihn ist.

Weitere Informationen zum The-
ma Energieeffizienz gibt es im 
Internet unter www.eine-idee-
von-lew.de. Hier finden Kunden 
unter anderem mehr als 50 n¿tz-
liche Energiespartipps, die LEW-
Energiesparbrosch¿re, den LEW 
Hauswªrme-Check sowie den 
LEW Fºrdermittel-Check.

Die Lechwerke AG gehºrt zur RWE-
Gruppe. LEW beschªftigt knapp 
1.600 Mitarbeiter und ist innerhalb 
der RWE Energy AG die regionale 
Energiegesellschaft f¿r S¿ddeutschland.

LEW Energiespar-Check 
vor Ort: Lechwerke infor-
mieren in Denklingen ¿ber 
energieeffizientes Bauen 
und Heizen

Mo ,25.05.09 Landsberg, 
Realschule, PlatanenstraÇe 2  
16.00 ï 20.00 Uhr

Di., 26.05.09 DieÇen, 
Mehrzweckhalle, Baumschulweg 
17.00 ï 20.30 Uhr

Fr., 29.05.09 Leeder, 
Hauptschule, FreybergstraÇe 34 
16.00 ï 20.00 Uhr.

   mit Gerd Janetz 

Das Levitierte Wasser - in Deutsch-
land weit bekannt -  wurde von 
dem Physiker Wilfried Hacheney 
entwickelt. Mit diesem Wasser hat 
er einen neuen Qualitªtsbegriff 
geschaffen. Nicht Zusatzstoffe 
und Zusammensetzung, sondern 
Energiezustand und Struk-tur 
waren ausschlaggebend. Die 
Verªnderungen werden bewirkt 
durch die ber¿hmte Levitations-
anlage. Wenn wir nun die Gesetze, 
die in dieser Levitationsanlage 
zur Wirkung kommen, anschau-
en und studieren, erleben wir 
Erstaunliches. Hier wird ein wun-
derbares Anschauungsmaterial 
geboten f¿r die Mºglichkeit, 
unsere Leben zu gestalten und 
Einfluss zu nehmen. Es geht um 
das Verstehen von Leben, von 
Wandlungsvorgªngen. Erkennbar 
wird der Weg zu einer Verwandlung 
der Welt. Einer Verwandlung unse-
rer selbst.

Termin: 22. Mai 2009, 19:30 Uhr 
in Leeder, Weldener Str. 2 a / 
Eintritt: ú 7,00, 

Anmeldung: ӭ 08243 471101  
         ( 0174 6208304 
         * ӧ mail@gnosis-ev.de 
         www.gnosis-ev.de

Vortrag: Das Geheimnis 
des Levitierten Wassers

http://www.gnosis-ev.de
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Am Samstag, 28. Mªrz, war es 
wieder soweit. Der Musikverein 
Denklingen rief  zum 48. Fr¿hjahrs-
konzert seit der Wiedergr¿ndung 
im Jahr 1957. Wolfgang Wagner 
stellte sich als neuer musikalischer 
Leiter der Musikkapelle, mit einem 
gut ausgesucht und einstudier-
tem Programm in der bis auf den 
letzten Platz belegten Denklinger 
Mehrzweckhalle, vor. Die Musiker-
innen und Musiker bedanken sich 
bei den Konzertbesuchern f¿r das 
Kommen und den gespendeten 
Beifall. 

Ihr Musikverein Denklingen 

Die nªchsten ºrtlichen Auftritte der 
Kapelle sind bei den Wallfahrten 
zur Osteraufkirch am 01. Mai und 
zur Dienhausener Kreszentia-
Kapelle an Christi Himmelfahrt. 

Beim Waldfest des VfL, Mitte 
Juli, wird die Musikkapelle den 
Samstagabend gestalten. 

Zum Dorffest, das am Feuerwehr-
haus vom 31. Juli bis 02. August 
stattfindet, mºchten wir Sie schon 
heute einladen. 

HR

Musikverein Denklingen
Fr¿hjahrskonzert 2009 Garten- und Naturfreunde

Pflanzentauschaktion
Am Samstag, 16. Mai bieten die 
Garten- und Naturfreunde allen 
Mitgliedern und Interessierten 
bei passender Witterung die 
Mºglichkeit zum Pflanzentausch. 
Von 14 bis 17 Uhr kºnnen im 
Garten der Familie Megele, 
(HauptstraÇe 45) Pflanzen, die im 
eigenen Garten ¿brig sind, abge-
geben werden. Und nat¿rlich kann 
man auch g¿nstig Pflanzen f¿r den 
Garten bekommen. Bei Kaffee und 
Kuchen bleibt zudem Platz f¿r 
Fachgesprªche und Beratung. 

Vortrag ¿ber Rosen
Am Dienstag, 2. Juni hªlt Thomas 
Janscheck um 20 Uhr im Gasthaus 
Hirsch den Vortrag 
ĂZauberhafte Welt 
der Rosenñ. Wer 
im letzten Jahr das 
Vergn¿gen gehabt 
hat, im Gasthaus 
Hirsch seinen Vor-
trag ¿ber die ĂBªumeñ zu hºren, 
der weiÇ, wie sehr es Janscheck 
versteht, seine Zuhºrer in Bann zu 
ziehen. 
Wir freuen uns f¿r beide Veranstal-
tungen auf zahlreichen Besuch.

Die Vorstandschaft 

Am Samstag, den 09.05.2009 sam-
melt der Sch¿tzenverein ĂFrohsinnñ 
Denklingen wieder Altpapier in 
Denklingen und Dienhausen. 

Das Altpapier sollte ab 9.00 
Uhr geb¿ndelt und gut sichtbar 
am StraÇenrand bereitstehen. 
Kartonagen, Plastikt¿ten und 
Pappe werden nicht mitgenom-
men. 

Wir bitten alle B¿rger, die 
Altpapier bereitstellen, dieses mit 
Schnurmaterial zu b¿ndeln und 
keine Klebebªnder zu verwenden.

Achtung Selbstanlieferer!

Die Selbstanlieferung ist ab sofort 
nicht mehr am Bahnhof, sondern 
auf dem groÇen Teerplatz auf dem 
Anwesen Huber (gegen¿ber vom 
Wertstoffhof) zwischen 9.00 und 
10.30 Uhr mºglich!ñ

Altpapiersammlung des 
Sch¿tzenverein ĂFrohsinnñ 
Denklingen am 9. Mai
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Vereinsliste der Gemeinde Denklingen

B¿rgerinitiative NATALIE Kettner Erika 08243/699
Faschingsgesellschaft Epfach Becher Thomas 08869/1708
FFW Denklingen Ahmon Helmut 08243/2352
FFW Dienhausen Ebner Max 08243/1479
FFW Epfach Geiger Markus 08869/5331
Fºrderverein Sonnenschein Wºlfl Regina 08243/3202
Fºrderverein Kultur/Natur und Freizeit im Fuchstal Schweiger Wendelin 08243/1587
Frauenbund Denklingen Waldhºr Magdalena 08243/1803
Frauenkreis Epfach Gruber Annemarie 08869/1428
Gartenbauverein Denklingen Megele Franz 08243/1023
Holzhauerverein Herz Josef 08243/3803
Initiative Fuchstal-Bahn e.V. Albrecht Tyll-Patrick 08243/9609129
Jagdgenossenschaft Denklingen Stahl Adolf 08243/1032
Jagdgenossenschaft Dienhausen Sporer Thomas 08243/2296
Jagdgenossenschaft Epfach Salcher Christian 08869/769
Jugendchor Epfach Haunstein Benedikt 08869/93218
1. Karate-Dojo Altenstadt/Obb. Croll Mike 08869/912245
Kinderchor Denklingen Finsterwalder Andrea 08243/2691
Kirchenchor Denklingen Weber J¿rgen 08243/960507
Kirchenchor Epfach Haunstein Benedikt 08869/93218
Kirchenpfleger Denklingen Walter Johann 08243/1469
Kirchenpflegerin Epfach Hartmann Theresia 08869/1625
Kommandant der FFW Denklingen Negele Herbert 08243/1326
Kommandant der FFW Dienhausen Fischer Anton 08243/3379
Kommandant der FFW Epfach Ikier Andreas 08869/331
Landjugend Denklingen Ried Tobias 08243/2727
Landjugend Epfach Gruber Anna 08869/1428
Musikverein Denklingen Waldhºr J¿rgen 08243/961276
Pfarrgemeinderat Denklingen Hefele Wolfgang 08243/1365
Pfarrgemeinderat Epfach Edenhofer Peter 08869/391
Reit- u. Turniergemeinschaft Neuhof Maier Manuela 08869/5107
Sch¿tzenverein Denklingen Krºner Martin 08243/3301
Sch¿tzenverein Epfach Volk Georg 08869/1235
Seniorenkreis Denklingen Moser Veronika 08243/888
Seniorenkreis Epfach Salcher Anna 08869/278
Trachtenverein Epfach Eglhofer Walter 08869/5401
TSV Epfach Hanusch Dieter 08869/844
VCP Lechrain Albrecht Tyll-Patrick 08243/9609130
Veteranenverein Denklingen Walter Johann 08243/1469
Veteranenverein Epfach Hartmann Johann 08869/1626
VfL Denklingen Gast Heiko 08243/3387
Waldgenossenschaft Denklingen Schweiger Wendelin 08243/1587
Waldgenossenschaft Dienhausen Storf Maximilian 08243/1548
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Kindergªrten

Kath. Kindergarten ĂMaria Schutzñ
Bischof-M¿ller-StraÇe 5, 86920 Denklingen
Telefon 0 82 43 / 13 44
Schulen
Grundschule Denklingen, BirkenstraÇe 4, Telefon 0 82 43 / 434
Mittagsbetreuung: Regina Wºlfl, Tel. 0 82 43 / 32 02
Weiterf¿hrende Schulen:
Hauptschule mit M-Zweig, Fuchstal, 0 82 43 / 90130
Dom.-Zim.-Gymnasium Landsberg, 0 81 91 / 927010
Ignaz-Kºgler-Gymn. Landsberg, 0 81 91 / 6571080
Joh.-Winklh.-Realschule Landsberg, 0 81 91 / 92640
Staatl. Realschule Schongau, Tel. 0 88 61 / 2318 - 0
Welfen-Gymnasium, Schongau, Tel. 0 88 61 / 2333 - 0
Gemeindebücherei
Tel. Nr. 0 82 43 / 99 36 071
¥ffnungszeiten: Dienstag: 08.00 - 10.00 Uhr
            Donnerstag: von 16.00 - 18.00 Uhr
Pfarrämter
Kath. Pfarramt Ă St. Michaelñ
HauptstraÇe 10, 86920 Denklingen
Telefon 0 82 43 / 23 40
Kath. Pfarramt Asch, Telefon 0 82 43 / 23 05
Kath. Pfarramt Ă St. Bartholomªusñ
Dominikus-Zimmermann-Str. 4, 86920 Epfach
Telefon 0 88 69 / 10 78
Evang. Pfarramt Schongau
Blumenstr. 5a, Schongau, Telefon 0 88 61 / 73 58
Ärzte
Allgemeinarzt Dr. Wolfgang Pawlik
Fr¿hlingsstraÇe 1, 86920 Denklingen, Tel. 0 82 43/ 20 71
Zahnªrztin Gabriele Klara Mihali
Am Weiher 22, 86920 Denklingen, Tel. 0 82 43/ 96 87 20

Abfallentsorgung
ALCO-S¿d (Haus- und Sperrm¿ll), 0 81 91 / 94500
Abfallwirtschaftszentrum des Landkreises
86928 Hofstetten, 0 81 96 / 99 92 37
Wertstoffsammelstelle Denkligen, am Bauhof
(01.03.-31.10.) Di 16 - 18 Uhr, Do 16 - 18 Uhr
(01.03.-31.10.) Sa 8 - 12 Uhr
Wertstoffsammelstelle Epfach, bei der 
Kiesgrube ñHaslachñ
(01.03.-31.10.) Mi 16 - 18 Uhr und Sa  9 - 12 Uhr

Museum
Abodiacum Epfach, Ausstellung ¿ber rºm. Geschichte
VIA CLAUDIA 16, 86920 Epfach, 0 82 43 /96 01 - 0
tags¿ber geºffnet

Gemeindeverwaltung Denklingen
HauptstraÇe 23, 86920 Denklingen
Telefon 96 01 - 0, Fax 9601 - 10
E-Mail:    gemeinde@denklingen.de  
Internet: www.denklingen.de
¥ffnungszeiten:
Montag - Freitag  08.00 - 12.00 Uhr
Montag und Dienstag 13.30 - 16.00 Uhr
Donnerstag  13.30 - 19.00 Uhr

Epfach: Mittwoch 16.00 - 17.00 Uhr Schule

Zweckverband zur Abwasserbeseitigung
Sitz: Rathaus Denklingen, Telefon 0 82 43 /96 01 -0
Notariat Buchloe, Sprechtag im Rathaus Denklingen
Telefon 0 82 41 / 96 130
Agentur für Arbeit, Nebenstelle Landsberg
M¿hlweg 3a, 86899 Landsberg am Lech
Telefon 0 81 91 / 92 306 - 0
Jobcenter Landsberg am Lech
Telefon 0180 - 1000 256 851 - 000
Bezirkskaminkehrermeister
f¿r Denklingen, Stefan Kilian 
SonnenstraÇe 17, 86923 Finning, 
Telefon 0 88 06 / 95 94 79
f¿r Epfach, Stefan Welz
Menhofer StraÇe 29, 86920 Denklingen
Telefon 0 82 43 / 96 10 10
Amt für Landwirtschaft
KarwendelstraÇe 10, 86899 Landsberg am Lech
Telefon 0 81 91 / 91 75 - 0
Amtsgericht Landsberg am Lech
LechstraÇe 7, 86899 Landsberg am Lech
Telefon 0 81 91 / 10 80
Finanzamt Landsberg am Lech
Israel-Beker-Str. 20, 86899 Landsberg am Lech
Telefon 0 81 91 / 332 - 0
Landespolizei, Bayerische Polizeiinspektion
KatharinenstraÇe 33, 86899 Landsberg am Lech
Telefon 0 81 91 / 932 - 0
Landratsamt Landsberg am Lech
Von-K¿hlmann-Str. 15, 86899 Landsberg am Lech
Telefon:   Zentrale  0 81 91 / 129 - 0
  Abfallents./Beratung 0 81 91 / 129 - 303
  Kfz-Zulassungsstelle 0 81 91 / 129 - 462
Lech-Elektrizitätswerke
GewerbestraÇe 1, 86946 Vilgertshofen
24-Std.-Stºrungsstelle. Tel. 0 81 94 / 93 10 - 22
Soziale Einrichtungen
Senioren- und Pflegeheime
Alten- und Pflegeheim der Arbeiterwohlfahrt
LechstraÇe 5, 86899 Landsberg am Lech
Telefon 0 81 91 / 91 95 - 0
Heilig-Geist-Spital der Stadt Landsberg a. Lech
Kommerzienrat-Winklhofer-Platz 3, 86899 Landsberg 
Telefon 0 81 91 / 94 87 - 20
Kreis-Seniorenheim Vilgertshofen
UlrichstraÇe 2, 86946 Vilgertshofen
Telefon 0 81 94 / 93 05 - 0
Lebenshilfe für Behinderte
Eulenweg 1, 86899 Landsberg am Lech
Telefon 0 81 91 / 94 91 - 0

N o t r u f e
Notarzt/Rettungsdienst bei 
gefªhrlichen Notfªllen Telefon 112

 rztlicher Bereitschaftsdienst 
auÇerhalb der Sprechzeiten 
der Arztpraxen

Telefon 01805-191212

Feuer Telefon 112
Notruf Telefon 110
Krankenhaus Landsberg Telefon 08191-3330
Krankenhaus Schongau Telefon 08861-2150
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Anzeigenschluss f¿r Juni: 
Mittwoch, 27.05.2009
 
Kontakt:  info@cm-creativmanagement.de

Telefon: 0 92 21 / 973 303 

Telefax: 0 92 21 / 973 451 

Kontakt zum Rathaus
¥ffnungszeiten: 
Montag - Freitag: 08.00 - 12.00 Uhr
Montag und Dienstag: 13.30 - 16.00 Uhr
Donnerstag:       13.30 - 19.00 Uhr

Telefon Fax
Zentrale 08243 / 9601-  0 08243 / 9601- 10
Grºger Waltraud 08243 / 9601- 11 08243 / 9601- 19
Schelkle Gertraud 08243 / 9601- 12 08243 / 9601- 20
Horber Viktoria 08243 / 9601- 13 08243 / 9601- 21
Hartmann Johann 08243 / 9601- 14 08243 / 9601- 22
Breibinder Markus 08243 / 9601- 15 08243 / 9601- 23
Schmeiser Andrea 08243 / 9601- 16 08243 / 9601- 24

Redaktionsschluss f¿r Juni:

Mittwoch, 27.05.2009 
Kontakt: gemeinde@denklingen.de

... mit Sicherheit gut versorgt.
Grundpflege  ��

Beratung  �
Behandlungspflege  �
Sozialarbeit  �
Hauswirtschaftliche Hilfe  �
16 Jahre Erfahrung  �

Monika Bader private Kranken- und Altenbetreuung
Wiesenstr. 10, 86869 Unterostendorf, Tel.: 08344/92000

Monika Bader
Pflegedienst

exam. Krankenschwester
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Maler- und Lackiermeister

Dorfstraße 22, 86925 Asch/Fuchstal
Tel.: 0 82 43/22 93 • Fax: 0 82 43/27 67

-  Maler-, Tapezier-, und 
   Lackierarbeiten
-  Fassadengestaltung
-  Bodenbeläge
-  Vollwärmeschutz
-  Gerüstbau

�

� �

Aktion im Mai: Sie sparen die Installationsgeb¿hr 
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Folgende Mºglichkeiten stehen Ihnen auf unseren 
Internetseiten www.denkingen.de zur Verf¿gung: 

Nr. Bereich

1. Einholen einer Melderegisterauskunft

2. Passabfrage ï Welchen Bearbeitungsstatus 
hat mein Pass- bzw. Ausweisantrag?

3. Anfordern einer Aufenthaltsbescheinigung

4. Anfordern einer Meldebescheinigung

5. Anfordern einer Lebensbescheinigung

6. Beantragung einer Auskunftssperre 

7. Anfordern eines Auszuges aus dem 
Gewerbezentralregister

8. Anfordern eines F¿hrungszeugnisses

9. Lohnsteuerkarte

10. Ersatz-Lohnsteuerkarte

11. Kinderreisepass

12. Umzug

13. Zuzug

14. Briefwahl beantragen

15. Wasserzªhlerstand eingeben

16. Gewerbeamt Online

17. Abmeldung zur Hundesteuer

18. Anmeldung zur Hundesteuer

19. Einzugsermªchtigung

20. Lohnsteuerkarte mit der 
Lohnsteuerklasse ĂSechsñ

21. Verlusterklªrung eines Dokumentes

22. Wiederauffindung eines Ausweisdokumentes

23. Fundb¿ro

Mit der Maus ins Rathaus

Das alles nur bei:

- Neurechner
- Software Installation
- Server Installation
- Datensicherungsservice
- Netzwerkservice
- Austauschrechner
- Vor-Ort-Service Rund-um-die-Uhr!

Unser Service f¿r Sie:

Rohrisolierung - VDH

Fachhandel f¿r Rohrisolierung:
 Axel von der Heyde, 86920 Denklingen  

Telefon:  0 82 43 / 24 04       Fax: 0 82 43 / 31 95
www.rohrisolierung-vdh.de        info@rohrisolierung-vdh.de 

-   Rohrisolierungen f¿r Heizungs-,
    Sanitªr- und Solarleitungen
-   unter Putz- oder Sichtleitungen
-   kostenlose Material- und
    Montageberatung vor Ort
-   Erfahrung seit ¿ber 30 Jahren
   

Hilfe im Haushalt 
f¿r Seniorenhaushalt gesucht.
3 - 6 Std./Woche - PKW erforderlich. 
Tel: 0151 - 14752272

http://www.denkingen.de
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Altersjubilare

02.05.2009 65. 
Geburtstag

Martin, Basilius
FlºÇerstraÇe 4a
86920 Epfach

03.05.2009 70. 
Geburtstag

G¿nal, ¥mer
Menhofer StraÇe  26
86920 Denklingen

03.05.2009 70. 
Geburtstag

Lohse, Ilse, ZugspitzstraÇe 8
86920 Denklingen

24.05.2009 65. 
Geburtstag

Kustermann, Werner
Neuwªldleweg 15
86920 Dienhausen

26.05.2009 80. 
Geburtstag

Haberstock Benedikt
Claudius-Paternus-Weg 4
86920 Epfach

27.05.2009 70. Jahre Gast Xaver, Am Vogelherd 19
86920 Denklingen

03.06.2009 65. 
Geburtstag

Merkle, Reinhard
Im Eschle 2
86920 Denklingen

Ehejubilare

08.05.2009 60. 
Hochzeitstag

Agathe und 
Friedrich Feldberg
BahnhofstraÇe 14
86920 Denklingen

11.05.2009 25. 
Hochzeitstag

Sonja und Ulrich Lensch
GewerbestraÇe 6
86920 Denklingen

02.06.2009 25.
Hochzeitstag

Gabriele und Manfred 
Gayer, Fr¿hlingstraÇe 4
86920 Denklingen

03.04.2009 N¿rnberger Maria, FlºÇerstraÇe 9
86920 Epfach

19.04.2009 Egger Franz, RºmerstraÇe 1
86920 Epfach

Ehe- und Altersjubilªen

Herzlichen
Glückwunsch !

����������������������������
������������������������������

������������������������������������������
����������������������������

Sterbefªlle
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Impressum:
Mitteilungsblatt Gemeinde Denklingen 
f¿r die Gemeindeteile Denklingen,  Epfach, 
Dienhausen
Das Mitteilungsblatt der Gemeinde Denklingen erscheint monatlich 
jeweils am ersten Freitag und wird an alle erreichbaren Haushalte des 
Verbreitungsgebietes verteilt.

Herausgeber:  creativ management, 
  Alte Forstlahmer StraÇe 22
  95326 Kulmbach
  09221 / 973 - 303, Fax 973 - 451
  info@cm-creativmanagement.de

Verantwortlich f¿r den amtlichen Teil:
Die Erste B¿rgermeisterin der Gemeinde Denklingen
Viktoria Horber, HauptstraÇe 23, 86920 Denklingen. 
Telefon: 08243 / 9601 - 0

Verantwortlich f¿r den Anzeigenteil und sonstige redaktionelle 
Beitrªge: Manfred Weber - Dipl.-Betriebswirt (FH), creativ management

Bei Bedarf werden Einzelexemplare durch creativ management zum Preis von 
1,00 ú zzgl. Versandkosten verschickt. Namentlich gekennzeichnete Artikel geben 
nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers wieder.

F¿r Anzeigenverºffentlichungen und Fremdbeilagen gelten die allgemeinen 
Geschªftsbedingungen und die zur Zeit g¿ltige Preisliste. F¿r nicht gelieferte 
Mitteilungsblªtter infolge hºherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz 
des Betrages f¿r ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Anspr¿che, 
insbesondere auf Schadensersatz, sind ausdr¿cklich ausgeschlossen.
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Blumen &
Geschenke St¿berl

Blumen & Geschenke St¿berl 
HauptstraÇe 32  .  86920 Denklingen . Tel: 0 82 43 / 96  03 23

Alles Liebe zum Muttertag

¥ffnungszeiten:
Samstag, 09. Mai        von   8.00 - 17.30 Uhr
Sonntag,  10. Mai        von   9.00 - 11.00 Uhr
... nur auf Vorbestellung



S  e  r  v  i  c  e

20

Mai
      Senioren Denklingen Muttertagsfahrt
01.05.2009     Pfarrei Epfach Radlwallfahrt
01.05.2009 09.30 Osteraufkirche Pfarrgemeinde Denklingen Bittgang
02.05.2009 09.00 Epfach TSV Epfach, Abt. Skiabteilung Altpapiersammlung
03.05.2009 10.00 Pfarrkirche und 

Feuerwehrhaus 
Freiw. Feuerwehr Epfach Gottesdienst, Fahrzeugweihe 

und ĂTag der offenen T¿rñ 
rund ums Feuerwehrhaus

07.05.2009 13.30-
19.00

Rathaus Denklingen LEW Energieberatung

09.05.2009   Peiting Trachtenverein Epfach Gausingen
08.05.2009   Sch¿tzenheim Denklingen Sch¿tzenverein Denklingen Preisverteilung
08.05. ï
10.05.2009

  Reitstall Falu, Forchau, 
Epfach

Reit- und Turniergemeinschaft 
Neuhof

Springturnier bis Kl. L

09.05.2009   Denklingen/Dienhausen Sch¿tzenverein Denklingen Altpapiersammlung
12.05.2009   Denkl./Dienh./Epfach Landkreis LL M¿llabfuhr
12.05.2009     Frauenbund Denklingen Muttertagsfahrt
12.05.2009 19.30 Rathaus Denklingen Gemeinde Denklingen Gemeinderatssitzung
13.05.2009 09.00 Pfarrkirche Denklingen Pfarrgemeinde Denklingen Verschnaufpause ï Hl. Messe, 

anschl. Fr¿hst¿ck im Pfarrheim
16.05.2009 14.00 Anwesen Hauptstr. 45, 

Denklingen
Garten- u. Naturfreunde 
Denklingen

Pflanzentausch

24.05.2009   Krinnenspitze, Litnisschrofen 
(Tannheimer Tal)

VfL Denklingen, 
Sparte Bergwandern

Bergtour

18.05.2009 19.30 Antoniuskapelle Pfarrgemeinde Denklingen Bittgang
19.05.2009 14.30 Rathaus Denklingen Gesundheitsamt LL M¿tterberatung
20.05.2009 19.15 AlpenstraÇe, Denklingen Pfarrgemeinde Denklingen Bittgang
21.05.2009 09.00 Crescentiakapelle Pfarrgemeinde Denklingen Bittgang
21.05.2009 10.00 Sportplatz Epfach TSV Epfach, Abt. Eisstock Vatertagsturnier
21.05.2009   Reichling Trachtenverein Epfach Gaujugendtag
21.05.2009   Marterl, Dienhausen Freiw. Feuerwehr Dienhausen Bittgang/Vatertagsfeier
24.05.2009 10.00 Pfarrheim Denklingen Pfarrgemeinde Denklingen Kinderkirche
26.05.2009   Denkl./Dienh./Epfach Landkreis LL M¿llabfuhr
26.05.2009 19.30 Rathaus Denklingen Gemeinde Denklingen Gemeinderatssitzung
          

Juni     

02.06.2009 20.00 Gasthaus Hirsch, 
Denklingen 

Garten- und Naturfreunde Vortrag ¿ber Rosen 

04.06. ï 
07.06.2009

  Reitanlage Maier, Epfach Reit- und Turniergemeinschaft 
Neuhof

Oberbayer. Meisterschaften 
Dressur Jun./Junge Reiter/
Senioren

07.06.2009 08.00-
21.00

    Europawahl

07.06.2009 20.00 Trachtenheim Epfach Trachtenverein Epfach Mitgliederversammlung


